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Allgemeine Mandatsbedingungen des Rechtsanwaltes Andreas Wehle 
 
§ 1 Einbeziehung von AGB, Mandatierung, Datenschutz 
(1) Diese Allgemeinen Mandatsbedingungen werden Bestandteil sämtlicher Verträge 
zwischen dem Rechtsanwalt Andreas Wehle Charlottenstr. 14, 52070 Aachen (Rechtsanwalt 
Andreas Wehle) und ihren Auftraggebern (Mandanten), die eine rechtliche Beratung und/oder 
Vertretung oder Verteidigung zum Gegenstand haben.  
(2) Der Einbeziehung anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen, insbesondere solchen des 
Mandanten, in das Mandat wird ausdrücklich widersprochen. 
(3) Die Mandatierung erfolgt durch Unterzeichnung einer schriftlichen Vollmacht oder 
mündlichen Beauftragung. Bei unverlangt zugesandten Vollmachtsformularen kommt das 
Mandatsverhältnis erst durch Übersendung einer schriftlichen Mandatsbestätigung zu Stande. 
(4) Der Rechtsanwalt Andreas Wehle behält sich die Ablehnung eines angetragenen 
Mandates auch nach Unterzeichnung und Übermittlung der Vollmacht vor.  
Die Ablehnung bzw. die Annahme des Mandates sind innerhalb einer angemessenen Frist, 
die regelmäßig bei einer Woche liegt, dem Auftraggeber mitzuteilen. 
(5) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass personen- und sachbezogene Daten bei 
dem Rechtsanwalt Andreas Wehle auf EDV-Anlagen und sonstigen Datenträgern gespeichert 
genutzt und verarbeitet werden. Auf die Datenschutzerklärung unter https://www.rechtsanwalt-
andreaswehle.de/datenschutzerklärung/ wird verwiesen. 
 
§ 2 Mitwirkungspflichten des Mandanten  
Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt Andreas Wehle nach Kräften zu unterstützen 
und alle ihm möglichen, zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen; insbesondere hat der Mandant alle für die 
Auftragsdurchführung notwendigen oder bedeutsamen Informationen rechtzeitig, ggf. auf 
Verlangen des Rechtsanwalts Andreas Wehle schriftlich, zur Verfügung zu stellen. 
Adressänderungen (insbesondere auch Änderungen der Anschrift, einer Telefaxnummer oder 
eMail-Adresse) sind mitzuteilen, da es zu Fehlleitungen und Verzögerungen kommen kann, 
die auch zu vollständigen Rechtsverlusten führen können. 
 
§ 3 Gebühren, Vorschuss, Aufrechnungsbeschränkung 
(1) Die Vergütung des Rechtsanwalts Andreas Wehle erfolgt grundsätzlich nach den 
Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) oder einer gesonderten 
Vergütungsvereinbarung in Text- oder Schriftform. Die Höhe der Gebühren richtet sich in Zivil-
, Steuer und Verwaltungsverfahren nach dem Gegenstandswert. Abweichend hiervon kann im 
Einzelfall eine Vergütungsvereinbarung getroffen werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist (§ 
4 RVG). 
(2) Der Rechtsanwalt Andreas Wehle ist gemäß § 9 RVG berechtigt, bereits bei Erteilung des 
Mandats für die voraussichtlichen Gebühren/Vergütungen und Auslagen einen angemessenen 
Vorschuss fordern und die Aufnahme bzw. Fortsetzung der Tätigkeit von einer Bezahlung des 
Vorschusses abhängig zu machen. Der Vorschuss kann in der Zahlung der vollständigen 
Vergütung bestehen. 
(3) Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich durch schriftliche Rechnung des 
Rechtsanwalts Andreas Wehle.  
In Abweichung von § 10 Abs. 1 S. 1 RVG kann die Rechnungstellung insbesondere bei 
ausschließlicher Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (eMail, fernmündlich, 
Webportal etc.) während des Mandats oder der Beratung per elektronisch zu übermittelnder 
PDF Datei ohne eine persönliche Unterschrift des Rechtsanwalts Andreas Wehle an die vom 
Mandanten angegebene eMail-Adresse erfolgen. Der Rechnungsbetrag wird hier am Folgetag 
der Versendung per eMail fällig. 
Störungen bei der Übermittlung oder dem Empfang der elektronischen Rechnungsstellung, 
wie SPAM-Filter etc., gehen zu Lasten des Mandanten/Auftraggebers. Dieser hat in diesem 
Zusammenhang, bei der Wahl der ausschließlichen Benutzung der elektronischen 
Kommunikation, einen empfangsbereiten und täglich überwachten eMail-Account 
bereitzustellen. 
(4) Der Mandant ist zur Aufrechnung gegen eine Forderung des Rechtsanwalts Andreas 
Wehle nur berechtigt, soweit die Forderung des Mandanten schriftlich anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 4 Haftungsbeschränkung, Verjährung 
(1) Die Haftung des Rechtsanwalts Andreas Wehle aus dem Mandats- oder 
Beratungsverhältnis auf Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher und 
gesetzlicher Haupt- und Nebenpflichten sowie die außervertragliche verschuldensabhängige 
Haftung wird auf EUR 500.000,00 pro Schadenfall beschränkt, wenn der Rechtsanwalt den 
nach § 51a BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung) vorausgesetzten Versicherungsschutz 
unterhält; dieser ist auf Verlangen des Mandanten von dem Rechtsanwalt Andreas Wehle 
nachzuweisen.  
Die Haftungsbeschränkung gilt entsprechend § 51a BRAO nicht bei grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Schadenverursachung, ferner nicht für die Haftung für schuldhaft verursachte 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person. 
(2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt ferner für Mandanten, die das Mandat als 
Unternehmer, d.h. in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
abschließen, sowie für juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen mit der Maßgabe, dass auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit einfacher 
Erfüllungsgehilfen des Rechtsanwalts Andreas Wehle auf EUR 500.000,00 beschränkt ist, 
ausgenommen die Haftung für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person. 
(3) Etwaige Schadenersatzansprüche des Mandanten verjähren gem. § 51b BRAO in drei 
Jahren ab ihrer Entstehung, spätestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren seit Beendigung 
des Mandats. 
 
§ 5 Abtretungsbeschränkung 
(1) Die dem Mandanten aus dem Mandatsverhältnis zustehenden Rechte sind ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Rechtsanwaltes Andreas Wehle nicht übertragbar. 
(2) Die Vergütungsansprüche des Rechtsanwaltes Andreas Wehle sind nur an Rechtsanwälte 
als Dritte abtretbar, im Falle des Vorliegens einer rechtskräftig festgestellten Forderung, eines 
fruchtlosen Vollstreckungsversuchs oder der ausdrücklichen schriftlichen vorherigen 
Zustimmung des Mandanten auch an nicht als Rechtsanwälte zugelassene Dritte. 
 
§ 6 Besonderheiten für den eMail-Verkehr  
(1) Durch Abschicken einer eMail-Anfrage wird ein Mandatsverhältnis nicht begründet, so 
dass insoweit in Abweichung zu § 3 der Allgemeinen Mandatsbedingungen jede Haftung 
ausgeschlossen ist. 
(2) Das Mandatsverhältnis kommt bei Zusendung einer eMail-Anfrage und bei Nutzung des im 
Internet zum Download bereitgestellten entsprechend gekennzeichneten Vollmachtformulars, 
insoweit in Abweichung zu § 1 Abs. 3 der Allgemeinen Mandatsbedingungen, erst nach 
Unterzeichnung des Vollmachtsformulars und durch eine schriftliche Mandatsbestätigung des 
Rechtsanwaltes Andreas Wehle zustande. 
(3) Die Kommunikation über eMail ist nicht geschützt vor Übergriffen und der Einsichtnahme 
durch Dritte. Daher ist dieser Kommunikationsweg weder sicher noch vertraulich. Die 
Zusendung von Informationen über eMail erfolgt daher allein auf Risiko des Mandanten.  

Eine Garantie dafür, dass die eMail-Anfrage des Mandanten den Rechtsanwalt Andreas 
Wehle erreicht, wird nicht übernommen. 
Gleichzeitig erklärt sich der Mandant durch Abschicken einer eMail-Anfrage damit 
einverstanden, dass der Rechtsanwalt Andreas Wehle mit dem Mandanten ebenfalls per 
eMail kommuniziert. 
Obwohl der Rechtsanwalt Andreas Wehle seinen eMail-Account zu den üblichen Bürozeiten 
mehrmals kontrolliert, kann keine Garantie für die zeitgerechte Kenntnisnahme der 
zugegangenen eMails übernommen werden. 
 
§ 7 Besonderheiten in einzelnen Verfahrensarten 
Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass sich in einzelnen Verfahren die Gebühren nach 
dem Gegenstandswert berechnen (§ 2 Abs. 1 RVG). 
 
§ 8 Gesamtschuldnerische Haftung bei Mandantenmehrheit  
Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Personen) haften gesamtschuldnerisch 
auf Zahlung der gesetzlichen oder vereinbarten Vergütung des Rechtsanwalts Andreas 
Wehle, wenn der Rechtsanwalt Andreas Wehle für sie in der selben Angelegenheit tätig wird. 
 
§ 9 Kündigung, Abrechnung noch nicht in Rechnung gestellter Leistungen  
(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann das Vertragsverhältnis von dem Mandanten 
jederzeit gekündigt werden.  
(2) Das Kündigungsrecht steht auch dem Rechtsanwalt Andreas Wehle zu, wobei eine 
Beendigung des Mandats nicht zur Unzeit erfolgen darf, es sei denn, das für die Bearbeitung 
des übertragenen Mandats notwendige Vertrauensverhältnis ist nachhaltig gestört. 
(3) Noch nicht abgerechnete Leistungen werden nach Erhalt der Kündigungserklärung 
unverzüglich abgerechnet und sind nach Erhalt der Rechnung sofort fällig, sofern dort nichts 
anderes vermerkt ist.  
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen, Versendungsrisiko  
(1) Nach § 50 Bundesrechtsanwaltsordnung endet die Pflicht des Rechtsanwalts zur 
Aufbewahrung aller Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter den Rechtsanwälten aus 
Anlass der Auftragsausführung überlassen hat 5 Jahre nach Beendigung des Mandates. 
Rechtsanwalt Andreas Wehle schuldet keine längere Aufbewahrung. Werden Unterlagen 
verschickt, so kann dies an die zuletzt mitgeteilte Adresse geschehen. Das Versendungsrisiko 
trägt der Mandant, es sei denn, er hat der Versendung widersprochen und sich verbindlich zu 
einer unverzüglichen Abholung verpflichtet. 
(2) Die vor Ablauf der Frist zu erfolgende Herausgabe von Unterlagen erstreckt sich nicht auf 
den Briefwechsel zwischen den Parteien und auf Schriftstücke, die der Mandant bereits in Ur- 
oder Abschrift erhalten hat. 
 
§ 11 Form 
Ergänzungen oder Änderungen der vorliegenden Allgemeinen Mandatsbedingungen, auch 
bloße Abweichungen im Rahmen eines Mandats bedürfen zu ihrer Wirksamkeit zumindest der 
Vereinbarung in Textform (eMail, Fax etc.). Dies gilt auch für etwaige Abänderungen dieses 
Formerfordernisses. 
 
§ 12 Leistungsumfang der anwaltlichen Tätigkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand, 
anwendbares Recht 
(1) Die Korrespondenz mit einem Rechtsschutzversicherer stellt einen gesonderten Auftrag 
dar und ist grundsätzlich nicht mit dem Honorar in der Sache selbst abgegolten.  
(2) Das Mandat kommt im Fall des Absatzes 1 unabhängig von einer Kostenzusage der 
Rechtsschutzversicherung zustande, außer der Mandant weist ausdrücklich auf die 
Bedingung einer Deckungszusage durch seinen Rechtsschutzversicherer bei 
Mandatserteilung hin. Gebührenschuldner der für eine Tätigkeit des Rechtsanwalts Andreas 
Wehle anfallenden Rechtsanwaltsgebühren und Entgelte ist stets der Mandant, auch wenn die 
Rechtsschutzversicherung eine Deckungszusage erteilt hat. 
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Mandatsverhältnis und aus 
allen damit im Zusammenhang stehenden Rechtsgründen ist Aachen.  
Bei Ansprüchen gegen den Mandanten, der Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ist der 
Gerichtsstand am oder im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Wohnsitzes bzw. ständigen 
Aufenthaltes gelegenen Amts- oder Landgerichtes.  
(4) Alle Mandate unterliegen ausschließlich deutschem Recht. 
 
§ 13 Mitwirkungspflicht des Mandanten 
(1) Der Mandant unterrichtet Rechtsanwalt Andreas Wehle unverzüglich vollständig und 
umfassend über die ihm bekannten Sachverhalte, deren Kenntnis für die Sachbearbeitung 
durch Rechtsanwalt Andreas Wehle unerlässlich sind. Rechtsanwalt Andreas Wehle kann 
grundsätzlich den Angaben des Mandanten ohne eigene Nachprüfung vertrauen und diese 
Tatsachen der Sachbearbeitung zugrunde legen. Der Mandant verpflichtet sich für die Dauer 
des Mandats Rechtsanwalt Andreas Wehle unverzüglich über Handlungen, die der Mandant 
selbst gegenüber Gerichten, Behörden, Dritten oder dem Gegner vorgenommen hat, zu 
informieren. 
(2) Der Mandant ist verpflichtet, Rechtsanwalt Andreas Wehle bei der Auftragsdurchführung 
nach Kräften zu unterstützen und alle ihm möglichen, zur ordnungsgemäßen 
Auftragsausführung notwendigen Voraussetzungen zu verschaffen; insbesondere hat der 
Mandant alle für die Auftragsdurchführung notwendigen oder bedeutsamen Informationen 
rechtzeitig, ggf. auf Verlangen von Rechtsanwalt Andreas Wehle schriftlich, zur Verfügung zu 
stellen.  
(3) Abwesenheiten, bei denen der Mandant nicht zu erreichen ist, sind Rechtsanwalt Andreas 
Wehle vorher mitzuteilen. 
(4) Der Mandant ist verpflichtet, sämtliche Schriftstücke von Rechtsanwalt Andreas Wehle 
daraufhin zu überprüfen, ob die dort angegebenen Sachverhalte richtig und vollständig 
wiedergegeben sind. 
 
§ 14 Salvatorische Klausel, Schlussbestimmungen 
(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Mandatsbedingungen berührt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des jeweiligen Mandantenvertrages als Ganzes 
nicht. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Aachen 01.11.2018 
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